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BfL-Fraktion 
in der Bürgerschaft 
der Hansestadt Lübeck

► Nr.  VO/2017/04766
öffentlich

Lübeck, 14.03.2017

Antrag 

Bearbeitung: Anica Egidi (E-Mail: Anica.Egidi@luebeck.de Telefon: 122-2361)

BfL: Behindertengerechte Gestaltung des Gehwegs Karlsruher 
Straße
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

30.03.2017 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:
Der Bürgermeister wird beauftragt, in der Karlsruher Straße in Lübeck-Schlutup Maß-
nahmen zu ergreifen, um den Gehweg für Fußgänger behindertengerecht und sicher 
zu gestalten. 

Begründung:
Der Fußweg in der Karlsruher Str. von Haus 4b bis zur Wesloer Straße ist nicht begehbar. 
Nach Auskunft der Verwaltung ist ein Ausbau wegen der Eigentumsverhältnisse nicht mach-
bar. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit dichtem Buschwerk ist kein Fußweg vor-
handen. In diesem schmalen Straßenabschnitt wird einseitig geparkt. Fußgänger müssen 
den verbleibenden engen Fahrstreifen (für wechselseitigen Autoverkehr) benutzen. Für Ver-
kehrsteilnehmer mit Rollstuhl, Gehwagen, Kinderwagen usw. ist ein Ausweichen in das ge-
genüberliegende Buschwerk nicht möglich. Deshalb führt es immer wieder zu gefährliche 
Situationen mit dem vorbeifahrenden Autoverkehr. Die Situation ist nicht tragbar und könnte 
entschärft werden, wenn in dem besagten Straßenabschnitt das Parken untersagt würde. Zu 
prüfen ist auch, ob eine Straßenmarkierung (Leitlinie mit Breitstrich) für Fußgänger ange-
bracht werden kann (wie bereits in Lübeck für Radwege üblich). Da diese Linie bei Bedarf 
auch von Fahrzeugen überfahren werden darf, könnten sich dann auch Fahrzeuge begeg-
nen.
Mit freundlichen Grüßen 

Marcel Niewöhner 

Anlagen :
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   Vorsitzende/r
der BFL-Fraktion

2 von 2 in Zusammenstellung


	Vorlage

